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Meldepflichten für EE-Anlagenbetreiber
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 Meldung an das Marktstammdatenregister
 Stammdaten: Genehmigung, Inbetriebnahme, 

Änderungen, Stilllegung
 Die Meldepflicht ergibt sich aus der MaStRV

 Meldungen an den Netzbetreiber
 Abrechnungdaten (Bewegungsdaten)
 Jährliche Meldung nach § 71 EEG 2017



Ziele der Meldepflichten im EEG I

Stammdaten
 Mengensteuerung u.a.

 52-GW-Deckel für Solaranlagen
 atmender Deckel für Solaranlagen und Windenergieanlagen
 Pilotwindenergieanlagen außerhalb der Ausschreibung
 Mieterstromanlagen

 Grundlage für Statistik und Berichtspflichten 
(Erfahrungsbericht, Monitoringbericht, Evaluierung für 
KOM)

 Voraussetzung für Kontrolle über Zahlungen
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Ziele der Meldepflichten II

Bewegungsdaten
 Ordnungsgemäße Abrechnung
 Verbesserung der Erkenntnisse über Eispeisung als 

Grundlage für bessere Vermarktung (bei Anlagen 
die nicht direkt vermarktet werden)
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Rechtsfolgen bei Meldeverstößen

 § 52 EEG 2017 als zentrale Norm
 Sie mildert die Rechtsfolgen gegenüber dem EEG 

2014 deutlich ab.
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§ 52 EEG 2017

(1) Der anzulegende Wert verringert sich auf null, 

1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage 
erforderlichen Angaben nicht an das Register übermittelt haben 
und die Meldung nach § 71 Nr. 1 noch nicht erfolgt ist,

…

(3) Der anzulegende Wert verringert sich um jeweils 20 %, […], 

2. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage 
erforderlichen Angaben nicht an das Register übermittelt haben, 
aber die Meldung nach § 71 Nummer 1 erfolgt ist, oder

…
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Übergangsregeln I§ 100 Abs. 1 S. 5 -7
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Inbetriebnahme unter EEG 2014 

„§ 52 Absatz 3 ist nur für Zahlungen für Strom 
anzuwenden, der nach dem 31. Juli 2014 eingespeist 
wird; bis zu diesem Zeitpunkt ist die entsprechende 
Bestimmung des EEG 2012 anzuwenden. Ausgenommen 
von der Bestimmung in Satz 5 sind Fälle, in denen vor dem 
1. Januar 2017 ein Rechtsstreit zwischen Anlagenbetreiber 
und Netzbetreiber rechtskräftig entschieden wurde. Für 
Anlagenbetreiber, deren Anlagen vor dem 1. Januar 2016 
in Betrieb genommen wurden, wird der Zahlungsanspruch 
nach Satz 5 erst am 1. Januar 2017 fällig.“



Übergangsregeln II§ 100 Abs. 2 S. 2
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Inbetriebnahme EEG 2012 und früher 

„Absatz 1 Satz 2 bis 8 ist auch auf Anlagen nach Satz 1 
anzuwenden.“



Rechtsprechung
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Der BGH wendet auf Anlagen die vor dem 1. August 2014 
in Betrieb genommen worden sind statt § 100 Abs. 2 S. 2 
EEG 2017 § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 3b EEG 2017 an.

Mit dem MieterstromG wurde § 100 Abs. 2 S. 2 noch mal 
klargestellt. § 52 Abs. 2 EEG 2017 soll auch für Anlagen 
gelten, die vor dem EEG 2014 in Betrieb genommen 
wurden. 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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